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Im Nomos-Verlag erscheinen die "Gesam­
melten Schriften« von Ernst Fraenkel, her­
ausgegeben von Alexander v. Brünneck, Hu­
bertus Buchstein, Gerhard GÖhler. Es werden 
insgesamt sieben Bände sein: Band 1: Recht 
und Politik in der Weimarer Republik; Band 
z: Nationalsozialismus und Widerstand; Band 
3' Neuaufbau der Demokratie in Deutschland 
und Korea; Band 4: Amerika-Studien; Band j : 

Theorie und Verfassung im Pluralismus; Band 
6: Internationale Politik, Völkerrecht und 
Abhandlungen zur Politikwissenschafr sowie 
als Band 7 ein Register, in dem u. a. eine voll­
ständige Bibliographie der SchJiften Fraen­
kels enthalten sein wird. Bisher liegt der erste 
Band vor, 1999 - Nomos sei Dank' - in einer 
bemerkenswen schönen, dem Lebenswerk 
Fraenkels angemessenen Ausgabe erschie­
nen. 

Der Band ist mit einem ausführlichen Vor­
wort von Huberrus Buchsrein und Gerhard 
Göhler versehen, in dem Fraenkels Herkunft 
und Jugend beschJieben und d ie Themen des 
ersten Bandes, die überwiegend Problem be­

reiche aus der Zeit bis 1933 betreffen, benannt 
werden: arbeitsrechtliche Fragen sowie Ana­
lysen im Hinblick auf die Rechtskulrur. die 
politische Kultur und die ökonomischen und 
politischen Grundlagen der Weimarer Repu­
blik. fraenkels Artikel werden chronologisch 
in der Folge ihrer Erscheinungsjahre und 
nicht thematisch geordnet publizien.; dies ist 
vermutlich auf die Absicht der Herausgeber 
zurückzuführen, den - gerade für die Weima­
rer Zeit - wichtigen Zeitbezug von Fraenkels 
Aussagen herauszustellen. verlangt aber vom 

Leser das Sich-Einstellen au.f einen perma­
nenten Perspektivenwechsel. Anzumerken 
ist, daß auch Beiträge Fraenkels abgedruckt 
sind, die im Erstdruck als »Chronik« in »Die 

Justiz«. dem Organ des Republikanischen 
Richterbundes enthalten sind, der "Monats­
schrift für Erneuerung des Deutschen Rechts­
wesens« in der Weimarer Republik, die als 
zeitgeschichtliche Quelle ohnehin von hohem 
Wert ist. 
Für die in Band I publizierten, arbeitsrecht­
lich orientierten Artikel Fraenkels ist der von 
den Herausgebern im Vorwort präsentierte 
Hinweis von besonderer Bedeutung, wie 
groß der Einfluß von Hugo Sinzheimer und 
dessen Wirtschafts- und Sozial konzept auf 
Fraenkel war. Sinzheimers Vorstellungen ei­
ner gesellschaftlichen Selbstbestimmung im 
Bereich der Wirtschafts- und Sozialordnung. 
die neben den Sektor der politischen Sta3ts­
wilJensbi.ldung treten sollte, werden in Fraen­
kels Schriften fortgeführt. Das "Wesen des 
modernen Arbeitsrechts« besteht für ihn "in 
einem Zusammenwirken von autonomem 
Kollektiv- und staatlichem Sozial recht« 
(Staat und Gewerkschaften - Eine Auseinan­
dersetzung mit Wilhelm Sturmfels, 1928, 
S. 288),wobei für ihn Voraussetzung von Au­

tonomie eine auch bildungsmäßige Emam:i­

pation der Arbeiterklasse ist (allein sechs der 
publizierten Beiträge beziehen sich auf Bil­
dungsfragen). Aufgabe einer sozialistischen 
Rechtstheorie ist es. »die Bedingtheit der 
Rechtsschöpfung durch das Kräfteverhältnis 
der Klassen aufzuzeigen«. Gesetze, die den 
wirtschaftlichen und sozia.len Bereich betref­
fen. dürfen nicht in die Autonomie der Sozial­
partner eingreifen. sondern sollen darauf be­
schränkt bleiben, »dem Ergebnis der autono­
men gesellschaftlichen Entwicklung eine 
le[zte rechtliche Formung 7.U geben« (Zehn 
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Jahre Betriebsrätegesetz, 1930, S.394). Die 

stabilisierende oder destabilisierende Wir­
kung eines Gesetzes hängt davon ab, ob der 

Gesetzgeber das gesellsclYaftliche Kräftever­

hältnis zutreffend eingeschätzt hat (ZehnJah­

re Betriebsrätegesetz, 1930, S. 385). Fraenkels 

Ausgangspunkt ist in seinen arbeitsrechtli­
chen Schriften eindeutig der Marxismus, ver­

sehen allerdings mit erlichen revisionistischen 
Einsprengseln. Er unterstreicht in vieLfacher 
Weise die Verhüllungsideologie, die dem for­

malen Gleichheitsbegriff anhaftet. Ein ver­

bandsrechrlicher Ko!lektivismus ist notwen­
dig, um sowohl die Auswirkungen der Kapi­

tal konzentration wie gleichfalls die der Macht 

der BLirokratie zu konterkarieren. Dies ein­
mal mit Hilfe von Tarifverträgen und Be­
triebsverei.nba.rungen (Die gewerkschaftliche 

Betätigung von Berriebsratsmirgliedem, 
1926, S. 157 H.; Der Streit um die Tariffähig­

keit., 1929. S. 331 H.), zum anderen durch die 

Arbeirsgerichrsverfahreo, die er als »Teil der 
Gewerkschaftspolitik« wertet (Die Stellung 

der Gewerkschaften im Arbeitsgerichtsver­

fahren, 1928, S. 309)' Natürlich sieht und ak­

zeptiert Fraenkel die techtssraatliche Geset­

zes-Bindung der von den Gewerkschaften 

präsentierten Beisitzer im arbeitsgerichrli­

ehen Verfahren; er setzt aber darauC daß 

sich das Bewußtsein der )~klassenmäßig ge­

bundenen Beisitzer« bei der Bewertung der 

Tarfragen und bei der Interpretation von un­

bestimmten Rechtsbegriffen durchsetzt. Je­

der »)Rechtsstreit zwischen Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber« ist »ein Abbild der großen 

Auseinandersetzung zwischen Proletariat 

und Unternehmenum ... jeder Arbeitsrechts­

prozeß ist ein Mikrokosmos im sozialen Ma­

krokosmos«; die formale Parität muß mit 

Hilfe des kollektiven Arbeitsrechts überwun­

den werden (Die Stellung der Gewerkschaf­

ten im Arbeirsgerichtsverfahren, 1928, S. 2961 
297; S·30r/302). So sehr Fraenkel für eine 

autonome Selbstbestimmung bei der Ausge­

staltung der Wirtschafts-und Sozialordnung 

plädierr, so pragmatisch ist dennoch seine 

Sicht des arbeitsrechtLichen Instruments der 

Schlichtung. Er verkennt nicht dieBedrohung 

der Entwicklung eines autonomen Arbeits­

rechts durch staatliche Schlichtung, und 

zwar insbesondere dann, wenn der Staat 

sich dabei der Macht ökonomisch starker 

Gruppierungen beugt (Staat und Gewerk­

schaften - Eine Auseinanderserzung mir Wil­

helm Sturmfels, 1928, S. 288; Ruhrkampf und 

Schlichtung, 1928, S. 3 [5 H.), meint aber, daß 

das Schlichtungswesen durchaus eine staat­

liche soziale Aufgabe sei, die sich als »Stück 

vorweggenommene(r) Planwirtschaft« dar­

stelle: »Die Tätigkeit des Staates als Schlich­

tungsinstanz ist ein Teil des Eingriffs des Staa­

tes in die Verteilung des sozialen Pro­

dukts ... « (Die rechtliche Bedeutung des 

Beschlusses des Reichstags im Berliner Mc­

tallarbeiterkampf, 1930, S. 401). Daß Fraenkel 

staarlichen Instanzen noch 1930 - dem Zeit­

punkt, in dem das parlamentarische Gesetz­

gebungsverfahren faktisch durch die präsi­

diale Diktaturgewalt ersetzt wurde l - eine 

derartige soziale GeSlaltungskraft zutraute 

und daß er 1931 vom Erfolg gewerkschaft­

licher Arbeit spricht (Das Arbeitsrecht - ein 

Erfolg der Gewerkschaften, 193 I, S. 442 H.), 
läßt sich nicht aus optimisrischen Zukunfts­

perspektiven, sondern nur aus der retrospek­

rlven Betrachtung eines Arbeitsrechts verste­

hen, wie es sich in der Weimarer Republik 

mühsam entwickelt hatte. Im 1932 verfaßten 

Beitrag .Die politische Bedeutung des Ar­

beitsrechts« (S. 469 H.) spricht Fraenkel vom 

Arbeitsrecht als »)vorgeschobenen Posten der 

Arbeiterbewegung«; dies aber mit der resi­

gnatlven Einsicht, daß es an den innen-, ins­

besondere wirtschaftspolitischen Vorausset­

zungen fehle, um diesem Posten einen festen 

Stand zu garantieren. 

In Fraenkels rechts- und gesellschaftspoliti­

schen Beiträgen dominieren Ende der zwan­

ziger Jahre Überlegungen zur Stabilisierung 

der Demokratie, an der es für ihn trotz der 

fragilen Situation des Weimarer Parlaments 

bereits deshalb feSlzuhalten gil~ »weil die 

Demokratie in der kapitalistischen Gesel.l­

schaft dem Proletariat eine Chance gibt« für 

die E ntwicklung einer sozialistischen Ord­

nung )~als adäquate Ausdrucksform« der po­

litischen Demokratie (1919-t929. Zum Ver­

fassungstag, [929, S. 364). Fraenkel sieht mit 

großer Klarheit den Wandel zu einer Par­

teien-Demokratie, in der die Abgeordneten 

nicht nach ihrer persönlichen Überzeugung, 

sondern nach dem jeweiligen Frakrionsbe­

schluß abstimmen (19[9-1929. Zum Verfa.<­

sungsrag, t929, S.360). Hinzu kommt der 

Einfluß potenter Wirtschaftsorganisationen 

auf dte ihnen nahestehenden politischen Par­

teien (Kollektive Demokratie, 1929, S. 352/ 

35}). Die politische Demokratie muß daher 

nicht ersetzt, wohl aber ergänzt werden durch 

I Zur H~ndhlbung vo n An ... 8 WRVab 19}O. Poetzsch­
HcH(c ~, Fn cdnch, Vom Sn3Islcben unter der WelmJI".::r 
VcrhHung, in: Jahrbuch des ofh'mhchcn Rechts, BJ I J 

(19J3 h 9H),S.117 fL 
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]26 die kollektive Demokratie. Weil versäumt 

wurde, Art. 16j WRV als Hebel zum Ausbau 

einer WIrtschaftsverfassung zu nutzen, mus­
sen für Fraenkel die seit 19'9 durch Rechts­
lehre und Rechtsprechung abgestützten ge­
werkschaftlichen Organisationen eine inte­

grative Funktion übernehmen. Dies in dem 

Sinn, daß sie als demokratisches Element »in 
die Exekutive eingebaut werden« und sich 

eine politische Willensbildung derart voll­
zieht, ~)daß den Organisationen ein unmittel­

barer Einfluß auf die Bildung des Staatswil­
lens ... übertragen wird« (Kollektive Demo­

kratie, 1929, S.3j2, S.355; Chronik, April 

'932, S·574/j7j)· Diese Vorstellungen hin­
sichtlich eines Zusammenspieles von politi­

scher und kollektiver Demokratie münden zu 

Beginn der dreißiger Jahre zunehmend in 
Analysen einer Verfassungswirklichkeit ein, 

die bereits den endgültigen Zerfall der Wei­
marer Republik spiegeln. Von besonderem 
Interesse sind dabei Fraenkels (a) demokratie­

theoretische und seine eb) rechrssystemati­

sehen Überlegungen. 
a) Fraenkel stellt fest, daß die .. Demokratie 
des Hochkapitalismus« nicht - wie von earl 
Schmitt propagiert - durch eine Homogeni­
tät, sondern durch ein Auseinanderklaffen der 

Interessen gekennzeichnet ist. Die Weimarer 

Republik ist für ihn eine dialektische Demo­
kratie, in der die Zugehörigkeit zu einer poli­

tischen Partei nicht mehr durch freie Wahl, 

sondern von der Klassenlage des Wählers be­
stimmt wird. In einem dialektischen Prozeß 

muß »unter Berücksichtigung der norwendi­

gerweise antithetischen Partei meinungen« 
ein »syntbetischer(n) Staatswille(n)« Im 
Wege des Kompromisses gebildet werden 

(Um die Verfassung, '9P, S. j02). Hatte 
Fraenkel bereits in seinem 1932 publizierten 

Artikel »Abschied von Weimar?« (S. 481 H.) 
bemerkt, daß Kompromißlösungen zuneh­

mend unmöglich geworden und an ihre Stelle 

Notverordnungen als Zwangskompromisse 

getreten seien, so verstärkt er diese Aussage 

in seinem im gleichen Jahr verfaßten Beitrag 

.. Um die Verfassung« (S.496ff.) durch die 
Feststellung, daß es in jeder Demokratie einen 

zwischen den Parteien unstreitigen und einen 

streitigen Sektor gebe, die Demokratie aber 

nur überleben könne, wenn als Basis der par­

teipolitisehen Auseinandersetzungen ein be­

stimmter unstreitiger Bereich bestehen und 

der streitige verhandelbar bleibe. Fraenkel 
kommt zur Analyse, daß in der Weimarer 

Republik nicht einmal »die demokratischen 

Grundsätze als solche« "zum Inhalt der un­

streitigen politischen Sphäre geworden« seien 

(S. j05) und.im übrigen eine dialektische Aus­
einandersetzung von der herrschenden Klasse 

dadurch zu verhindern versucht werde, daß 

unter ),Berufung auf den nationalen My[hos« 

Einigkeit fingiert werde (S. j07). Besonders 
hervorhebenswert ist die Klarheit, mit der 

Fraenkel die Verschiebungen der Klassenlage 
nachzeichnet, die die Tendenz zur Ersrarkung 

des Nationalsozialismus verschärft haben. Es 

sei nachweisbar, daß der Kapitalismus Zwi­

schenschichten pauperisiere. Der Spätkapita­

lismus habe nicht die Kraft, die Pauperisierten 

dem Proletariat einzugliedern, weil )~der Ka­

pitalismus infolge der Krise sich als unfähig 
erweist, die enrwur.lelten Zwischenschichten 

als abhängige Arbeitnehmer in den Produk­
[ionsprozeß einzuschalten«. Die »losgelösten 

Zwischenschichten j ( irrten wie )} Treibholz« 

umher, verwischten die Klassengegensätze, 

die Voraussetzung des Funktionierens einer 

dialektischen Demokratie seien, und veran­

laßten die herrschende Klasse, mit Hilfe der 
Mittel einer »autoritativen Demokratie« die 

notwendigen Auseinandersetzungen zwi­
schen Kapital und Arbeit durch einen nur 

behaupteten, vorgetäuschten Konsens zu um­

gehen und damit den demokratischen Prozeß 
vollends auszuhöhlen (Um die Verfassung, 
[929, S. j03 f.). Angesichts dieses Befundes 
wirken Fraenkels Überlegungen zu einer Ver­

fassungsrefoml (Vedassungsreform und So­

zialdemokratie, '932, S. 516ff.) eher theore­
tisch, wenngleich sein Vorschlag ZUr Einfüh­

rung des konstruktiven 11ißtrauensvotums 

(S. 523 f.) von einem Gewicht ist, das seine 

konkreten Auswirkungen bei Schaffung des 

Grundgesetzes gezeigt hat. Insgesamt gil[ je­
doch hinsichtlich aller reformerischen Ideen 

im Jahre 1932 Fraenkels Ausspruch: "Wäre 
mit dem bestehendem Reichstag eine Verfas­

sungsreform möglich, so wäre diese Verfas­

sungsreform überflüssig« (S. )28). 

b) Rechtssystematisch akzentuiert Fraenkel 

insbesondere die Problematik von formeller 

und materieller RechtsstaatLichkeit sowie -

damit unmittelbar verbunden - diejenige 

des Gesetzesbegriffs in seinem Wandel im 

Monopolkapitalismus. Er zeigt die rechtswis­

senschafdichen Strömungen formalistischer 

und finalistischer Gesetzesauslegung auf 

(Zur Soziologie der Klassenjustiz, [927, 
S. t90 H.) und unterstreicht, daß sowohl die 

Interpretationsspielräume, die die »hnali­

sten« propagieren, wie generell ein an »ir-
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gendeinem Gerechtigkettsideall( orientierter 
materieller Rechtsstaatsbegriff (Hefmann 
Heller: Rechrsstaat oder Diktarur, 1930, 
s. 424/42 5) vom Proletariat bereits deshalb 
abgelehnt würden und werden müßten, weil 
Herkunft und Sozia~sation der Richter not­
wendigerweise zu einer Klassenjustiz führ~ 

ten, d. h. zu einer Rechtsprechung, die "ein~ 
seitig von den Interessen und Ideologien der 
herrschenden Klasse beeinOußt wird ... < (Zur 
Soziologie der Klassenjustiz, 1927, 5.207). 
Ein Rechtsstreit, I,in dem sich Klassengegner 
gegenüberstehen«, der »nichts anderes ist als 
ein Klassenkampf mit anderen Mitteln«, 
könne aufgrund der Frei.rechts~Elemente im 
Recht nur willkürlich entschieden werden 
(Zur Soziologie der Klassenjustiz, 1927, 
S.205). Eine Gefährdung von Rechrssstaat­
lichkeit liegt für Fraenkel aber keineswegs 
nur in methodischen Fragen; vielmehr stellt 
er einen grundsätzlichen Wandel des mate~ 
riellen Rechtsstaatsbegriffs fesr. Der mate­
rielle Begriff des Gesetzes - entscheidend 
für die Bestimmung materieller Rechtsstaat­
lichkeit - wurde im bürgerlichen Rechtsstaat 
des 19. und des beginnenden 20. JahrhundertS 
durch sein inhaltliches Substrat, nämlich sei~ 
nen abstrakt-generellen Gehalt definiert. Die 
Veränderung, die sich insoweit vollzogen hat, 
siehr Fraenkel zum einen darin, daß sich 
durch die Überlagerung des Parlamentsrechrs 
durch das Ausnahmerecht der Di.ktarurver­
ordnungen zunehmend ein Maßnahmerecht 
entwickelt hat, das vor allem für die Justiz das 
Ausmaß der Bindungswirkung in Frage stelle 
(Die Krise des Rechtsstaats und die Justiz, 

(9)1, S·452/453)· Entscheidender (und dies 
auch im Hinblick auf die späteren Werke 
Fraenkels, insbesondere seinen "*Doppel~ 

staat«) sind aber weitere von ihm gerroffene 
Feststellungen zum Gesetzesbegriff. Er resu­
rniert: »Das Substrat des durch seinen gene~ 
rellen Charakter bestimmten Gesetzesbe~ 

griffs ist die Wirtschafrsordnung des Konkur­
renzkapitaLismus «. Dieser Gesetzesbegriff 
wird aber dann hinfällig, wenn sich ein Mo­
nopolkapitalismus entwickelt, denn er fordert 
- wie Fraenkel insbesondere an der sog. Oa­
nat~Verordung vom IJ.Juli '9JI nachweist­
Regelungen mit singulärem inhal~ und damit 
»isr der alre Gesel2esbegriff, der durch die 
Generalität des Gesetzesinhalts bestimmt 
war, innerlich überlebt. (Die Krise des 

RechtSstaats und die Justi.z, '93 I, S·452)· 
Die Problematik der Rechtsstrukrur im Mo­
nopolk.apita~smus thematisiert Fraenkel al-

lerdings prinzipiell nur am Beispiel der sich 
wandelnden Jusrizfunktion, obgleich er in ei­
ner Kursusdisposition aus dem Jahre 19J2 
deutlich den .für den Monopolkapita~smus 
unentbehrlichen Drang zum lstarken Staate­
und die Gefährdung der »demokratischen in­
stitutionen überhaupt«( anspricht (Die Staats~ 
krise lind der Kampf um den Staat.. Kursus­
disposition, 1932, S. 5 10 ff.). 
Diese Aussagen gilt es bei der Bewernlng von 
Fraenkels Einordnung des nationa.lso7,ialisti­
sehen Rechtssystems zu bedenken, die VOr· 
nehmlich Thema des in Kürze zu erwanen­
den zweiten B~lOdes von Fraenkels Gesam­
melten Schriften sein wird. Der vorzüglich 
edierte erste Band steigert die Spannung auf 
das Erscheinen der weiteren Bände, zumal 
sich durch die Publikation vieler bisher nicht 
bekannter Schriften endlich das gesamte 
Spektrum von Fraenkels Wirken zu erschlie­
ßen beginnt. 

J1se Slaff 

lngrid Mü/ler-Miinch, Biedermänner und 
Brandstifter. Fremdenfeindlichkeit ,"ar Ge­
richt, Bonn (Diet.7. Verlag) 1998, 251 Seilen, 
DM 24,80 

Die Journalistin Müller-Münch, seit vielen 
Jahren für die Frankfurter Rundschau arbei­
lend, steJ\t im Hauptteil ihres Buches Verfah­
ren vor deutschen Gerichten dar, die in der 
ei.nen oder anderen Weise, direkt oder vermit­
telt mit I>Fremdenfeindlid"lkeit- zu tun hat­
ten. Sie hält sich mcht mi[ einer Definition 
dieses Begriffs auf, sondern vertraut dara.uf, 
daß die Schilderung der Taren und Taunotive, 
der Lebenswelt der Täter und Opfer, der Vor­
geschichte und Begleitumstände der Prozesse 
das Gemeinte verdeud.ichen können. 
Auf jeden Fall wird kenntlich, daß sie die 
Unterscheidung zwischen rechtsextremisti~ 

sehen (sraarsschul2relevanlen) und fremden­
feindlichen Straftaten, wie sie ermittelnde Be~ 
hörden, Gerichte und nicht zuletzt die Ver­
fassungsschutzämter vorgeben, in dieser 
Form nicht mirvollzieht. Zwar subsumiert 
der jüngst veröffentlichte Bericht des Bundes­
amts für Verfassungsschutz zum Jahr 1998 
434 fremdenfeindliche, mir Angriffen auf Per­
sonen verbundene Gewalttaten unter die 708 

GewaJrtaten mit ~bewiesenem oder zu ver­
mutendem rechtsextremistischem Hinter­
grund« (Vergleichs zahlen 1997: 462 unter 
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]28 790). Jedoch betont der Verfassungsschutz (in 

seinem Bericht für '997, S. 76) auch, daß nur 
ein Teil fremdenfeindlicher Straftaten einen 
solchen rechtsextremistischen Hintergrund 
babe, daß diese vielmehr ,>Ausdruck einer 
militanten Abneigung gegen Asylbewerber 
und Zuwanderer sowie einer unbestimmten 

AngSt vor )Überfremdung<'( seien. Den ver­

zeichneten leichten Rückgang der Zahlen ge­
genüber 1997 (ungeachtet der vermutlich 
nach wie vor nicht geringen Dunkelziffer) 
würde Müller-Münch wohl kaum als Aolaß 
zur Entwarnung betrachten, und auch die 

Diskrepanz zwischen der erheblich gewach­
senen Zahl rechtsextremistisch organisierter 
Personen (1998: 53 600 gegenüber 1997: 
48400) und den sinkenden Meldungen über 
Gewaltvorkommnisse gegen »Fremde( wäre 
in ihrer Betrachtungsweise nicht unhedingt 
erklärungsbedürftig. Ist die Autorin doch in 

einem weiteren Verständnis als bloß dem der 
Beziehungen der Täter zum organisierten 

Rechtsextremismus am Beitrag des )~geistigen 
Umfelds« der Taren und ihrer öffentlichen 
wie gerichtlichen Bewertung interessiert. Ihr 
scheint evident, daß dieses Umfeld den oft 
psychisch schwer gestörten Tätern, ihren Ag­
gressionen und ihrer kalten Menschenverach­
tung erst die Opfer in den »Fremden« anbie­
tet: ob es sich bei diesem Umfeld um eine 
rechtsextreme jugendliche »Subkultur« oder 
neonazistische Kader handelt, um die post­
nazlstische Folklore) den Konformitärsdruck 
und Ordnungswahn einer Kleinstadt, um die 
apokalyptischen Medien-Szenarien der 
»Asylantentlut«, um zynische Kalküle, rassi­
stische Überzeugungen und menschenrecht­
lieh zweifelhafte Praktiken von Politikern, 

um die Grauzone zwischen Beobachtung 
und Begünsr.igung rechtsradikaler Erschei­
nungen durch den Staatsschutz, um desinter­
essierte oder einseitig fi_xierte Erminlungsbe­
hörden oder schlieillich um Richter, die ihrer 
PAicht, Zusammenhänge und Beweggrunde 

einer Tat ihrer Urteilsfindung zugrundezule­
gen, aus HHflosigkeit oder Voreingenommen­
heit nicht nachkommen. 
Bei den acht Verfahren, die Müller-Münd, 
"eher wiLlkürlich« (S.28) ausgewählt hat, 
handelt es sich mit zwei Ausnahmen um Ka­
pitalverbrechen, bei denen es um die Tötung 
von lv1enschen ging. Alle fanden vor west­
deutschen Gerichten statt. Die Auswahl der 
Verfasserin mag insofern auch ein Hinweis 
darauf sein, daß trOtz des überproporrionaJen 
Vorkommens rechtsextremer und fremden-

feindlicher Gewalttaten in den ostdeutschen 
Bundesländern (laut Verfassungsschutzbe­

richt 1998: 46% des Gesamtaufkommens) 
das Problem gerade auch in seinen erschrek­
kenden Auswirkungen keineswegs ein genuin 
ostdeutscbes ist. Dennoch bleibt es bedauer­
lich, daß es trotz des Einstiegs des Buches bei 
den Vorkommnissen von Hoyerswerda gänz­
lich unterbleibt, den Blick des Lesers auf 
ostdeutsche Täterbiographien zu lenken, auf 
das Milieu einer realsozialistisch geprägten 
Kleinbürgergesellschaft., auf deren lebens­
weldiche Zerrüttung nach der Vereinigung, 
auf das Agieren der Skins und neonazistischer 
))Bewegungsumernehmer«, auf für Ost­
deutschland spezifische polizeiliche Arbeits­
bedingungen und -praxen und auf die Abläufe 
in einem von »1968« vermutlich nur marginal 
berührten gerichtlichen Institutionensy­
stem. 
Die einzelnen Beiträge sind nach der chrono­
logischen Folge der den Verfahren zugrunde­

liegenden Straftaten geordnet. Dadurch wird 

es dem Leser nicht gerade erleichtert. die von 
der Verfasserin selbst hin und wieder ange­
führten Vergleiche zwischen verschiedenen 
Verfahren und die leitenden Gesichtspun1<te 

der Beschreibung nachzuvollziehen. Die 
Schilderungen der drei großen Verfahren zu 
den Brandstiftungen von Hünxe (Urteil des 

LG Duisburg vom 26.5'92), von Solingen 
(Urteil des OLG Düsseldorf vom t).10. 95) 
und von Lübeck (Urteil des LG Lübeck vom 

)0.6.97; das Verfahren muß wegen erfolgrei­
cher Revision vor dem Bundesgerichtshof 
neu aufgerollt werden) befinden sich am An­

fang, in der Mitte und am Ende des Buches. 
Dazwischen finden sich Beschreibungen von 
Verfahren, wo in der Sicht der Verfassenn die 
Ermitclungsbehörden sich durch eine beson­
ders auffällige Mißachtung möglicher rechts­
radikaler Motive und Beteiligung an den ver­
handeltcn Straftaten negativ auszeichneten 
(ein provozierter Verkehrsunfall mit tödli­
chem Ausgang für einen türkischen jungen 
Mann, Urteil des AG Neuss vom Oktober 

199); die mit Freispruch endende Anklage 
wegen schwerer Brandstiftung gegen eine tür­
kische Mutter - übrigens die einzigc weibli­
che Hauptangeklagte in dieser Reihe', Urteil 

des LG Essen vom März 1996). Verfahren 
gegen unzweifelhafte Mitglieder der rechts­

radi_kaien Szene (und insofern eher impliziten 
.,Fremdenfeinden«() sind Gegenstand von 
zwei Kapiteln des Buches. Einmal geht es 
um die Frage der Fortführung der verbotenen 
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Nationalen Front durch Meinolf Schön born 
und die mangelnde bzw. inkompetente Über­
wachung seines Schulungszentrums in Det­

mold durch die Polizci (Urteil dcs LG Don­
mund vom 8. I t. 95). Das andere Verfahren 
bezieht sich auf den dreifachen Mord an einer 
politischen Gegnerin, einem» Verräter« und 
einem wiUkürlich ausgesuchten Opfer durch 
den mit zahlreichen recbtsextremen Organi­
sationen liierten Thomas Lemke. Hier fragt 

sich die Verfasserin, wie es Staatsanwalt und 
Gericht fertigbrachren, daß »dieser Muster­
knabe rechtsradikaler Provenienz zu einem 
simplen Kriminellen (mutierte)« (5. 172), in­
dem seeli~che. vor allem sexuelle Störungen 

als ursächlich für seine Taten angesehen wur­
den und nicht seine auch vor Gericht demon­
strierten rechtsextremen Anschauungen und 

organisatorischen Bindungen CU rteil des LG 
Essen vom f ebruar 1997). Fin letzter von der 
Verfas.serin dargestellter Fall bezieht sich auf 
einen lvlord unter Saufbrüdern, wo die un­
wahre Behauptung des einen, er sei Jude, zu 
seiner gnadenlosen Hjnschlachtung durch 
drei weitere Beteiligte führte (Urteil des LG 
Wuppertal vom 7.2.94). Das Urteil in diesem 
Verfahreno;;etZ-te - aller massiven Kritik, etwa 
von Ralph Giordano, zum Trotz - nach Ivlei­
nung der Verfasserin ))neue :Maßstäbe({ (S. 70») 
da es den Einfluß von Alkohol auf die Be­
gehung der Tat nur eingeschränkt strafmil­
dernd berücksichtigte und damit der in an­
deren Verfahren gängigen Hypothese entge­
gentrat, daß durch Alkoholexzesse dem 
Wesen und den Einstellungen der Täter eher 
fremde Gewaltbereitschafren erzeugt wür­
den. Die Verfasserin sieht hierin einen ähnli­
chen Markstein wie in dem Grundsatzurteil 

des BundesgerichtShofs vom 4.Juni 1994 (das 
im November 1997 in einer vom Bundestag 
verabschiedeten Strafrechtsänderung bekräf­
tigt wurde): Danach müssen Brandanschläge 
auf menschliche Behausungen in der Regel als 
Mord- oder TotSchlag(versuch) beurteilt wer­

den, nicht mehr bloß (wie noch im Hünxe­
Verfahren und bei dessen Revision vor dem 
Bundesgerichtshof geschehen) als schwere 
Brandstiftung und Körperverl~ti'.ung. 
Die Begründung des Urteils im Hünxe-Pro­
zeß sieht MtiUer-Münch als älmljch skandalös 

an wie seinerzeit Monika Fromme!; deren 
Diktum: ~)so spricht Biedermann und wun­
dert sich, daß Brandstifter dies als latente 
Zustimmung sieht« (KJ 1994, H.}, S. }}8) 
hat wohl den Titel des Buchs inspiriert. lm 

großen und ganzen hält sie sich bei ihren sehr 

differenzierten, auch gängigen Ansichten ent­
gegentretenden Beschreibungen der Voraus­
setzungen, Umstände und Verläufe einzelner 
Verfahren an die von Frommel ausgespro­
chene Mahnung, mit ihrer Kritik nicht in 
erster Linie die in der Institution tätigen Per­
sonen anzugreifen, sondern die ihr Handeln 
anleitende ... herrschcnde Meinung«. Sie ver­
mutet, daß die häufig fest>tellbare Ausblen­
dung eines rechtsradikalen Motivhinter­
grunds bei der Ermittlung von Mord, Brand­

stiftung ~nd Körperverletzung irrrümljche 
Annahmen bezüglich der notwendigen Orga­
nisation und Planung dieser Taten voraus­
setze, und sie stellt die Frage, »ob sich Staats­
anwälte [und Gerichte, WK] im Umgang mit 

rechtsradlkalen Gewaluätern und Brandstif­
tern nicht als zu altbacken und zu festgefah­
ren in überholten VQrsteliungen erweise n. Ob 
sie womöglich gar nicht in der Lage sind, auf 
die tatsächliche Wendigkeit und Gewieftheit 
derartiger Täter einzugehen(( (5,15). 

An anderer Stelle schreibt MüLler-Münch al­
lerdings einschränkend: »Es gibt ihn einfach 
nicht, den Prototyp des gewalrbereiten, 
rechtsradjkal beeinflußten Täters, dessen 
menschenverachtendes Handeln vorauszuse­
hen wäre. (S. 2}1). Es ist, als hätte sie selbst 
noch einmal den Durchgang durch die von ihr 
in vielen sprechenden Details und mit großer 
Einfühlung in die Biograpruen der Täter ge­
schilderten, nur selten mit Insinuationen oder 
unzulässigen Verallgemeinerungen verzeich­
neten Verfahren und ihrer Begleirumstände 
machen müssen, um zu diesem Ergebnis zu 
kommen. Was den Leser neben der Dar­
stellung der bisweilen skandalösen Ermitt­
lungspannen, des öffentlichen Drucks auf 
die Verfahren und der Dilemmata der Rich­
ter besonders beeindruckt, ist Müller-Münehs 
gleichermaßen unerbittliche Problemati­
sierung des politischen Hintergrunds wie 
der lebensgescruchtlichen Beschädigungen 
rechtsradikaler )Brandschatzer und Mö,tder« 
(70). Die Einleitung des Buchs erweckt noch 
bisweilen den Findruck, als ob das Handeln 
der bundesdeut5chen Justiz und Polizei im 
wesentlichen aus der Kontinuität der Appa­
rate seit der NS-Zeit zu erklären sei, als ob die 
Verbindung eines Täters mit der rechtsradi­
kalen Szene per se einen Schuld beweis dar­
stellen könne, als ob die Gesinnung des Täters 
mefu· als die Tat den Maßstab der Be- und 
Verurteilung abgeben müsse, als ob nicht die 
große Mehrheit derTaten in die Zuständigkeit 
der Jugendgerichte fiele und als ob ihre inad-
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JJO äquale strafrechtliche Erfassung in erster Li~ 
nie ei.n Problem der Strafzumessung sei. Da­
gegen steUt Müller-Münch in ihrem Nach­
wort (» Wer sind die Täter?«. 5.229 ff.) klar. 
daß die ausschließliche Charakterisierung der 
Täter als rechtsradikale DBrandschatzer und 

Mörder« eher zu kurz. greirt, daß unterschied­
liche Erfahrungen personeller und strukturel­
ler Gewalt, untersc hiedliche Vorbilder und 
unterschiedliche Normvermittler in Familie, 
Gesellschaft und Politik das H ande ln der Tä­
ter und ihre doch eher unterentwickelte 
,.Wendigkeit und Gewieftheit« bedingten -

und daß all dies in den Urteilen zu berück­
sichtigten sei. Nur im Ausnahmefall waren 
die von Müller-M ünch beschriebenen Täter 

),kl1.111harte Rechtsextremisten, eingebettet in 
ein dementsprechendes Umfeld« (5. 234). Viel 

häufiger »scheinen die 1aten [ ... ] beliebig. die 
Motive für den Gewalrausbruch kaum einzu­
ordnen. Scheint ihre rechtsradjkale Einstel­
lung jederzeit auswechselbar. Ihr Zuschlagen 
und Morden sc heim Ausdruck von Frust und 
Langeweile, Überdruß und fehlender Zu­
kunftsperspektive gewesen zu sein. Aber 

auch von mangel.ndem. nie gelerntem Einfüh­
lungsvermögen in die Gefühle und Empfin­
dungen anderer Menschen« (5.238). 
Die Verfasserin kriüsien zu Recht, daß Teile 
der Bevölkerung und der Medien wie Politi­

ker und Venreter von Institutionen durch ihr 
Reden und Handel.n dieser zunächst ziellosen 
Kälte und Wut. diesem Haß und dieser Ge­
waltberejtschaf-r die Objekte anbieten, um da­
nach die Täter mit einem »kur7.:en Prozeß(,I 
auf sich selbst zurückzuverweisen: als 
Kranke. als dumme Jun gs oder gewöhnliche 
Gewaltkriminelle. Gerade deshalb verlangt 
sie )'gründ liche Gerichtsverfahren mit einer 
umfassenden Suche nach Motiven. dem Auf­
decken des politischen UmleIdes und einem 
Hinterfragen familiärer Pragungen. (5.239). 
Nur davon verspricht sie sich am Ende prä­
ventiv wirkende Schlußfolgerungen. Denn 

den Erwartungen etwa des Düsseldorfer 
Oberlandesgerichts, die Solinger Täter könn­
ten i.n einer langjährigen Haftstrafe eine per­
sön liche .Nachreifung. erfahren. begegnet 
sie mit ersichtlichem Zweifel (5. 142). Klaus 
Riekenbrauk. Fachmann für Jugendstraf- und 
Jugendhilferecill. untermauen diese Zweifel 

i.n seinem Beitrag zu diesem Band (.Rechts­
radikaleJugendliche himer Gittern - W,,-, ge­
schieht mit ihnen? Was wird aus ihnen, 
s. 240ff.). wo er die Ergebnisse von Unter­
suchungen zum Alltag des Jugendstrafvoll-

zugs schon fast untertreibend ~ernüchtemd, 
teils erschreckend,( nennt (5.243). Danach 
bilden die .Innenansichten der Justizvoll­
zugsanstalten.< nur allzu perfekt das s07.iale 
Beziehungsgeflecht derjenigen Welt ab. aus 
der die Täter in aller Regel entstammen und 
die bestimml ist durch unerbittliche Konkur­
renz, Reizbarkeit und Feindseligkeit, die Be­
drohung persönlicher Identität, der mit um so 
massiverer Verfestigung von Feindbildern be­
gegnet wird. Unter anderem beruft sich Rie­
kenbrauk auf eine sozialpädagogische Unter­
suchung von Berit Asten, die zum Ergebnis 
kommt. daß der Strafvollzug zumal bei dem 
Typus \'on hier verhandelten Tätern »)d ie Ver­
festigung der rechtsex"tremistischen Orienrie­
rung und der Bereitschaft zur Gewa.ltanwl.'n­
dung« und damit die Fortsetzung rechter 
Karrieren begünstige (zit. nach S.246f.). 
Die eigentlich notwendigen Schlußfolgerun­
gen, dit· sich daraus t'rgeben, sind so richtig 
\Vi<: sie unter den gegemvärtigen Umstäoden 
au~sichtslos erscheinen: der Ausbau sozialer 
Einrichtungen und die Erweiterung jugend­
spezifischer Angebote außerhalb des Knasts. 
der Abbau der Überbelegung. die Schaffung 
differenzierter Ausbildungs- und Arbeits­
möglichkeiten sowie die Intensivierung des 
psycho~sozja len Betreuu.ngsangebots in den 
Strafanstalten selbst (5. 238.246 fr). 
Insgesamt Es handelt sich um ein zum Nach­

denken wie zu großer Skepsis anregend., 
Buch, das viele vage gewordene Erinnerungen 
zu Ereignissen der letzten Jahre wieder auf­
frischt und diese zum Teil in ein neues Licht 
ruckt. Es ist in einem flüssigen Sti.! geschrie­
ben, der nur selten dem Jargon anheimfällt 
(.Rechtsradikalen-Villa •• S. ,62) oder da.ne­

ben greift (das »sich zeitweise bis ins Lächer­
liche steigernde Nachspüren auch der gering­
sten Nebensäch~c hkeit «. S. '33. oder das As­
servat, das })achdos« auf ei.ner Fensterbank 

herumlag. S. '92) . Dennoch hätle dem Buch 
ein sorgfältigerer Lektor hinsichtli ch der Or­

thographie oder der Wortwahl gutgeran (ins­
besondere ,m Kapitel über Solingen. 

5.87 ff.). 
Wolfgang Kreulzberger 
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GUldo Sampels. 8iirgerpartizipation in den 
neuen LanderverfassulIgen - Ewe verfas­
sungshistoYlsche und verfassungsrechlliche 
Analyse - . Berlin (Ber/m Ver/ag Amo Spitz). 
UniversiLdtsrelhe Recht, Bd. 4, f998# 215 Sel­
ten. DM 79.-. 

Ein solcher Titel macht mit Recht neugierig. 
Wird hier die gegenwärtige partizipatorische 
Revolution, insbesondere der »Sieges7..ug« der 
direkten Demokr;uie in der jüngsten Periode 
der deutschen Verfassunggebung bzw. -revi­

sion auf Landes- und Kommunalebene 
(1990-1997). zeitgeschichtlich dargestellt. 
verfassungsrechtlich an:llysierr und in ihrer 
Bedeurung für "mehr Dc..:mokrariec< 10 

Deutschland insgesamt gewürdigl' Ist der 
Sampel, das künftige St:\ndardwerk ? 
Die Enttäuschung folgt auf dem Fuße. und sie 

erwächst zuvörderst aus der Arbeitsweise des 
Autors. Es gab cinmal eine Zeit, da \'lUrden 
Juristen wegen ihrer Genauigkejt in tatS"t.:h~ 

licher. rechtlicher und vor allem begrifnicher 
Hinsicht bewundert bzw. gefürchtet. Daß 
diese Zeiten vorbei sind, demonstriert di e 
vorliegende, in Köln entstandene juristlsche 
Dissertation. Statt dessen sind offenb:u Eile 
und Unbekümmertheit 1>a ngcsagt «: Da wird 
ein Reichsarbeitsminister ltBreuer« in der 
Weimarer Nationalversammlung zitiert 
(S.24), wobei nicht weniger als Nachname, 
damaliges Amt, Sitzungstag und Wortlaut des 
ZitatS falsch sind. Die Ursache : Sampels be­

zieht sich einfach auf einen Zeitungsartikel 
von 1992 und hat sich die Mühe erspart, die 
Stenögraphischen Berichte der Verhandlun­

gen aus dem Jahre 1919 einzusehen. 
Dieses Schöpfen aus zwetter Hand ist ein 
»wissenschafrliches (( Arbeitsprinzip, das 
mannigfach Fehler generien. Z. B. stimmt 
der Name des »G esct..lCS über Volksabstim­
mung- von 1933. obwohl mir dem Reichsge­
setzblatt belegt. bei Sampel, nicht (5. '7). und 
der »»Hofgeismarcr EntwlJrf~, zur EinIiJh­
rung von Volksbegehren und Volksentscheid 
auf Bundesebene von 1990 j,st micnichten 
identisch mit dem späteren sogenannten Ku­
raroriumsenrwurf (so aber S. 3 t). Ein weiterer 
Grundfehler ist die Maßsrabslosigkeit: Zwar 
wird in dieser Doktorarbeit immer alles be­
legt, aber weder kennt der Verfasser die neu­
este Literatur, noch versteht er die Struktur 
der Forschungslandsc haft in dem Sinne. wer 
auf wem aufbaut, wer selbsc forscht oder nur 
übernimmt, schließlich welche Valenz eine 
Aussage hat. Wie kommt der Autor dazu, 

zum Fall des ersten deutschen Volksent­
scheids (ltzur Fürstcnentcignung«) 1926 in 
den Belegen außer dem Standard werk von 

Schiffers (t97t) Hubers . Verfassungsrecht 
des Großdeutschen Reiches( von 1939 auf­
zufuhren (5. '5). anstatt die Spezialliteratur 

des lctzten Jahrzehnts zu konsultieren? Was 
soll man davon halten, wenn die Ablehnung 
direkter Demokratie durch die etablierten 
Parteien Ende der achtziger Jahre mit einer 
Pressemjrteilung der fDP vom 22. November 
1989 belegt (5. 30), dafür aber das einen Mo­
nat später beschlossene Berliner Grundsar.z­
programm der SPD mit seiner positLven Aus­
sage ignoriert wird? Hinzu kommen Pannen, 
die auf ein Fehlen des Schlußlektorats h.in­
deuren: So wird der DDR-Ministerpräsident 
de Malzri!r(J zum »Regierungspräsidemen de 
Maizere« verfremdet (5. 3 r) und der Leser mit 
Wendungen wje jener der ,;.j uristischen Judi­
kanu" vexiert (5. 1 I). 
Nun könme man das al.s Scbwächen der vor­
angestellten »historischen Grundlagen!( en[­
schuldigen. und wegen des mißlungenen 
Horsd'ceuvrcs braucht ja das Hauptgericht 
niche schlecht zu sein, aber diese »zweite 
C hance . h.ilft nicht. Sampel, weiß in der Tat 
sogar im zemra.len Bereicb begrifflich nicht, 
wovon er "chrcibt. Das beginnt mit dem Titel 
der Arbeie: ~'Rürgerpartizipatjon.... umfaßt 
doch viel mehr als die Bestimmungen über 

Vol.ksinitiative. Volksbegehren und Volksent­
scheid . deren Entstehung Sampel, darstellen 
wiH; darunter fallen zumindest noch kommu­
nale Direktdemokratie und Betroffenenbetei­
ligung. Auch .. in den neuen Ländcrverfassun­

genff ist nicht korrekt formuliert, Eine neue 
Verfassung gaben sich in den 90er Jahren auch 
Schleswig-Hoistein. Niedersachsen und Ber­
lin; der Auror meint .. in den Landesverfas­
sungtm der fünf neuen Bundeslimder('/. Es fol­
gen analytische Todsünden: Bei der Para­
phrase des Volksgesetzgebungsverfahrens 
nach der neuen schleswig-holsteinischen Ver­
fassung, das für die ostdeutschen Landesver­
fassungen als Vorbild bedeutsam war. macht 

Sampels das dortige Zustimmungs- unverse­
hens zu einem Beteiligungsquorum (5.14)' 
Und als einziges der neuen Bundesländer re­
gelt angeblich Sachsen-AnhaJt ein Referen­

dum (5. 20). wobei die herangezogene Verfas­
sungsbestimmung in Wahrheit die sogenannte 
pa.rlamentarische Konkurrenzvorlage beim 
Volksgesetzgebungsverfahren erlaubt, wie es 
alle anderen ostdemsehen Landesverfassun­
gen genauso tun. Der tatsächlich einzige 
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JJ2 Fall eines Referendums in den neuen Bundes­
ländern - das fakultative Verfassungsrefe.ren­
dum nach Art. 74 Abs.) S. J der Verfassung 
des Freistaates Sachsen - wird dafür ignoriert 
(vgl. S. 120-r))). 

Die Hauptmasse von Sa mp e1s , Arbeit giJr. wie 
erwähnt, der Entstehungsgeschichte der Be­
stimmungen über Volksinitiativc. Volksbe­
gehren und Volksentscheid, und hier scheint 
diese Dissertation Gesrah anzu.nehmen. Von 
den Rderentenenrwürfen an bis zum Ab~ 

schluß der parlamentarischen Berarungen 
werden die Entscheidungsprozesse recht 
dicht dargesrcHt,; hinzu kommen eine gewisse 
Auswertung der Resonanz in der Öffentlich­
keit (vor aUe m in der Presse) und oft interes­
sante rückblickende Interview-Äußerungen 
beteiligter Akteure. Doch es ist in erster Linie 
die verarbeitete Materialfüllc, die beein­
druckt. Für eine Analyse hätte man sich un­
bedingt eine Auseinandersetzung mit dcr im 
Mai I 996 erschienenen Studie von Pau.lus (Di­
rekte Demokratie im Enrstehungsprozeß der 
ostdeutschen Landesverfassungen, in: Klages! 
dies.: Direkte Demokratie in Deutschland) 
gewünscht. Und daß die Skepsis fortdauert, 
ob bzw. wie sorgfältig wohl diese Informa­
tionsmassen geprüft worden sind, kann man 
dem Leser nach dem einga.ngs FesrgesteUten 
nicht verdenken. Bei der Benutzung muß von 
daher durchaus Vorsicht angeraten werden. 
Im Ictzren Teil legt Sampel, verfassungsrecht-

liehe Analysen zu einigen direktdemokrati­
schen Formen und Verfahren in Brandenburg 
nach dem Maßstab des Grundgesetzes vor. 

Diese sind zweifellos nützlich, gerade etwa 
für ein so umstrittenes Rechtsinstitut wie die 
mittlerwci.le in zehn Bundesländern einge­
führte Volksinitiative (Volksantrag, Bürger­
antrag). Doch Sampels' Gutachtenstil wirkt 
manchmal ungelenk: »Da die Brandenburger 
Volksiniliarive das Volksgcsetzgebungsver­
fahren nicht abschließt (,), könnte es sich 
aber um ein dem Volksbegehren ähnelndes 
Initjativrecht bandein ... {( (5. (64). Realisiert 
der Verfasser nicht, daß eine solche Argumen­
tation doch kaum von schlechthin Ahnungs­
losen gelesen wird? Am Schluß kommt Sam­
pel, zu dem Ergebnis, daß nur eine erfolgrei­
che Volksinitiatjve als Akt staatlicher 
Willensbildung qualifiziert werden könne; er­
reiche sie das Quorum nicht, handele es sich 
bloß um einc Massenpetjtjon. Hängt aber die 
rechtliche Beurteilung eines Verfahrens von 
scinem letztendlichen Gelingen ab1 wie soll 
dann etwa dic Frage der Beteiligung von Aus­
ländern beantwortet werden? Es haodelt sich 
- Sampels sieht das selbst ein - um ein »o.n­
haltbare(s) Ergebnis" (5. 180). 
})Bürgerpartizipation jn den neuen Länder­
verfassungen« - hier wurde ein großes Thema 
nicht bewältigl. 
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